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Text 

Punzierungskontrollgebühren 

§ 20. (1) Für jeden Edelmetallgegenstand, der im Inland erzeugt, zu Handelszwecken ins 
Bundesgebiet verbracht oder von Privatpersonen zur öffentlichen oder gewerbsmäßigen Veräußerung 
übernommen wird, ist eine Punzierungskontrollgebühr zu entrichten. Die Punzierungskontrollgebühr ist 
eine Abgabe im Sinne des § 1 der BAO und eine ausschließliche Bundesabgabe. 

(2) Abgabenschuldner ist jeder, der einen Edelmetallgegenstand im Inland erzeugt, zu 
Handelszwecken ins Bundesgebiet verbringt oder von Privatpersonen zur öffentlichen oder 
gewerbsmäßigen Veräußerung übernimmt. 

(3) Die Abgabe ist nach dem Gewicht des Edelmetallgegenstandes zu bemessen. Für Uhren ist die 
Abgabe pro Stück zu entrichten. Die Höhe der Punzierungskontrollgebühr hat der Bundesminister für 
Finanzen entsprechend den erfahrungsgemäß im Durchschnitt durch die Punzierungskontrolle nach den 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes auflaufenden Kosten mit Verordnung festzusetzen. 

(4) Die Abgabenschuld entsteht mit Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem der 
Edelmetallgegenstand erzeugt, ins Bundesgebiet verbracht oder zur Veräußerung übernommen worden 
ist. Die Erhebung der Abgabe obliegt dem Zollamt gemäß Abs. 9, in dessen Zuständigkeitsbereich der 
Abgabenschuldner seinen Sitz oder Wohnsitz hat. Hat der Abgabenschuldner seinen Sitz oder Wohnsitz 
im Ausland, so ist das Zollamt Innsbruck zuständig. 

(5) Der Abgabenschuldner hat spätestens am 15. Tag (Fälligkeitstag) des auf das 
Kalendervierteljahr, in dem die Abgabenschuld entstanden ist (Anmeldungszeitraum), zweitfolgenden 
Monats eine Anmeldung bei dem für die Einhebung der Abgabe zuständigen Zollamt einzureichen, in der 
er den für den Anmeldungszeitraum zu entrichtenden Betrag selbst zu berechnen hat. Die Anmeldung gilt 
als Abgabenerklärung. Beträge unter 10 Euro sind nicht zu entrichten und buchmäßig nicht zu erfassen. 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

(6) Der Abgabenschuldner hat die Abgabe spätestens am Fälligkeitstag zu entrichten. Eine gemäß 
§ 201 BAO festgesetzte Abgabe hat den in Abs. 5 genanten Fälligkeitstag. 

(7) Ein Bescheid nach § 201 BAO ist nicht zu erlassen, wenn der Abgabenschuldner vor Erlassung 
eines derartigen Bescheides von sich aus die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit durch eine neue 
Selbstberechnung beseitigt und diese Berichtigung oder Ergänzung spätestens bis zum Ablauf des dem im 
Abs. 5 genannten Zeitpunkt zweitfolgenden Kalendermonats vornimmt. 

(8) Der Abgabenschuldner hat Aufzeichnungen über Anzahl, Art und Gewicht der von ihm 
erzeugten, ins Bundesgebiet verbrachten oder zur Veräußerung übernommenen Edelmetallgegenstände zu 
führen, aus denen auch der Zeitpunkt der Entstehung der Abgabenschuld zu ersehen sein muss. 

(9) Für die Erhebung der Abgabe zuständig sind 

 1. das Zollamt Wien für die Bundsländer Wien, Niederösterreich und Burgenland, 

 2. das Zollamt Linz für das Bundesland Oberösterreich, 

 3. das Zollamt Salzburg für das Bundesland Salzburg, 

 4. das Zollamt Graz für das Bundesland Steiermark, 

 5. das Zollamt Klagenfurt für das Bundesland Kärnten, 

 6. das Zollamt Innsbruck für das Bundesland Tirol, 

 7. das Zollamt Feldkirch für das Bundesland Vorarlberg. 
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